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(54) BRANDSCHUTZKLAPPE

(57) Die Erfindung betrifft eine Brandschutzklappe
mit einem eine Gehäusewandung aufweisenden, vor-
zugsweise einen runden oder einen viereckigen Strö-
mungsquerschnitt aufweisenden, Gehäuse und mit ei-
nem darin, vorzugsweise mittig auf den Strömungsquer-
schnitt bezogen, zwischen einer Offenstellung und einer
Schließstellung um eine Drehachse herum verschwenk-
bar gelagerten, vorzugsweise aus Kalziumsilikat beste-
henden, eine Dicke D aufweisenden Klappenblatt, wobei
das Klappenblatt zwei gegenüberliegende durch eine
umlaufende Stirnfläche verbundene Klappenblattflächen
aufweist, und wobei die Brandschutzklappe zur Lage-
rung des Klappenblattes zwei die Drehachse bil-dende
auf den Strömungsquerschnitt bezogenen mittig gegen-
überliegende Lagerstellen aufweist und wobei zumindest
eine Lagerstelle durch eine in dem Gehäuse vorgesehe-
ne, vorzugsweise als Ausnehmung ausgebildete, Auf-
nahme einerseits und durch einen Lagerstift andererseits
gebildet ist, wobei der Lagerstift mit seinem einen Ende
mit dem Klappenblatt verbunden ist, und mit seinem an-
deren, gegenüber der Stirnfläche des Klappenblattes
vorstehenden Ende in die korrespondierende Aufnahme
hineinragt, und wobei die Brandschutzklappe weiterhin
zumindest eine aus einem sich bei Wärmeeinwirkung
ausdehnenden Material bestehende Warmdichtung auf-
weist, wobei die zumindest eine Warmdichtung
an der umlaufenden Stirnfläche des Klappenblattes vor-
gesehen ist, wobei im geschlossenen Zustand des Klap-
penblattes zwischen der Innenseite des Gehäuses und
der Warmdichtung, die sich noch nicht durch Wärmeein-
wirkung ausgedehnt hat, ein umlaufender Bewegungs-
spalt vorgesehen ist
und/oder an der Innenseite des Gehäuses zumindest in
dem Teilbereich, der sich längs des Umfangs des in ge-
schlossenem Zustand befindlichen Klappenblattes er-
streckt, vorgesehen ist, wobei im geschlossenen Zu-

stand des Klappenblattes zwischen der Stirnfläche des
Klappenblattes und der Warmdichtung, die sich noch
nicht durch Wärmeeinwirkung ausgedehnt hat, ein um-
laufender Bewegungsspalt vorgesehen ist.

Um eine Brandschutzklappe anzugeben, die ge-
wichtsmäßig gut austariert ist, die eine gute strukturelle
Integrität des Klappenblattes im Bereich der beiden La-
gerstellen aufweist und die darüber hinaus eine gute Ab-
dichtung im Brandfall aufweist, sollen die Lagerstifte ge-
genüber der sich parallel zu den beiden Klappenblattflä-
chen erstreckenden Mittelebene M des Klappenblattes
versetzt zueinander angeordnet sein, wobei der eine La-
gerstift im Abstand A1 in Richtung der einen Klappen-
blattfläche zur Mittelebene M versetzt angeordnet ist und
der andere Lagerstift im Abstand A2 in Richtung der an-
deren Klappenblattfläche zur Mittelebene M versetzt an-
geordnet ist, wobei als Abstand A1 der Abstand zwischen
der Mittelebene M und dem Mittelpunkt des einen Lager-
stifts verstanden wird und als Abstand A2 der Abstand
zwischen der Mittelebene M und dem Mittelpunkt des
anderen Lagerstifts verstanden wird, und wobei die Mit-
telpunkte der beiden Aufnahmen in Strömungsrichtung
in einem Abstand A, der sich aus der Summe der Ab-
stände A1 + A2 ergibt, angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brandschutzklappe
mit einem eine Gehäusewandung aufweisenden, vor-
zugsweise einen runden oder einen viereckigen Strö-
mungsquerschnitt aufweisenden, Gehäuse und mit ei-
nem darin, vorzugsweise mittig auf den Strömungsquer-
schnitt bezogen, zwischen einer Offenstellung und einer
Schließstellung um eine Drehachse herum verschwenk-
bar gelagerten, vorzugsweise aus Kalziumsilikat beste-
henden, eine Dicke D aufweisenden Klappenblatt, wobei
das Klappenblatt zwei gegenüberliegende durch eine
umlaufende Stirnfläche verbundene Klappenblattflächen
aufweist, und wobei die Brandschutzklappe zur Lage-
rung des Klappenblattes zwei die Drehachse bildende
auf den Strömungsquerschnitt bezogenen mittig gegen-
überliegende Lagerstellen aufweist und wobei zumindest
eine Lagerstelle durch eine in dem Gehäuse vorgesehe-
ne, vorzugsweise als Ausnehmung ausgebildete, Auf-
nahme einerseits und durch einen Lagerstift andererseits
gebildet ist, wobei der Lagerstift mit seinem einen Ende
mit dem Klappenblatt verbunden ist, und mit seinem an-
deren, gegenüber der Stirnfläche des Klappenblattes
vorstehenden Ende in die korrespondierende Aufnahme
hineinragt und wobei die Brandschutzklappe weiterhin
zumindest eine aus einem sich bei Wärmeeinwirkung
ausdehnenden Material bestehende Warmdichtung auf-
weist, wobei die zumindest eine Warmdichtung
an der umlaufenden Stirnfläche des Klappenblattes vor-
gesehen ist, wobei im geschlossenen Zustand des Klap-
penblattes zwischen der Innenseite des Gehäuses und
der Warmdichtung, die sich noch nicht durch Wärmeein-
wirkung ausgedehnt hat, ein umlaufender Bewegungs-
spalt vorgesehen ist
und/oder an der Innenseite des Gehäuses zumindest in
dem Teilbereich, der sich längs des Umfangs des in ge-
schlossenem Zustand befindlichen Klappenblattes er-
streckt, vorgesehen ist, wobei im geschlossenen Zu-
stand des Klappenblattes zwischen der Stirnfläche des
Klappenblattes und der Warmdichtung, die sich noch
nicht durch Wärmeeinwirkung ausgedehnt hat, ein um-
laufender Bewegungsspalt vorgesehen ist.
[0002] Bekannte Brandschutzklappen weisen ein um
eine Drehachse verschwenkbar gelagertes Klappenblatt
auf, welches zwei gegenüberliegende durch eine umlau-
fende Stirnfläche verbundene Klappenblattflächen auf-
weist. Zur Lagerung des Klappenblattes umfasst eine be-
kannte Brandschutzklappe eine durchgehende Achse
oder zwei Achsstummel. Die beiden Achsstummel fluch-
ten dabei. Sofern zwei Achsstummel vorgesehen sind,
sind in den beiden gegenüberliegenden Bereichen in der
Stirnfläche des Klappenblattes jeweils eine als Aufnah-
me ausgebildete Ausnehmung vorgesehen, in die jeweils
ein Achsstummel eingreift. Bei Verwendung einer durch-
gehenden Achse anstelle zweier Achsstummel erstreckt
sich die Ausnehmung durch das ganze Klappenblatt. In
beiden Fällen wird das Klappenblatt im Bereich jeder Auf-
nahme geschwächt. Bei einer anderen Ausführungsform

weist jeder Achsstummel jeweils ein winkelartig ausge-
bildetes Montageelement auf. Der winkelartig ausgebil-
dete Bereich erstreckt sich um die Kante zwischen der
Stirnfläche und einer Klappenblattfläche. Das Montage-
element liegt auf der Klappenblattfläche auf und wird mit-
tels Schrauben gegenüber der Klappenblattfläche fixiert.
Beide Montagelemente sind auf einer gemeinsamen
Klappenblattfläche angeordnet. Daher ist das Klappen-
blatt nicht optimal gewichtsmäßig austariert.
[0003] Als Nachteil der vorbeschriebenen bekannten
Ausgestaltungen erweist sich auch, dass - sofern sich
die Lagerstelle über einen wesentlichen Anteil der Dicke
D des Klappenblattes erstreckt - die Warmdichtung im
Bereich jeder der beiden Lagerstellen unterbrochen ist.
Sofern die Lagerstelle schmaler ausgebildet ist, kann
zwar die Warmdichtung auf beiden Seiten um jede der
beiden Lagerstellen herumgeführt werden. Allerdings
sind dann die beiden verbleibenden, seitlich um die La-
gerstelle herumgeführten Streifen der Warmdichtung
sehr schmal, so dass wenig Material zum Ausdehnen
zur Verfügung steht. Zudem grenzt die Warmdichtung in
den beiden um jede Lagerstelle herumgeführten Berei-
che nahe an die jeweils angrenzende umlaufende Kante
der Stirnfläche des Klappenblattes an.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und eine Brandschutzklappe an-
zugeben, die gewichtsmäßig gut austariert ist, die eine
gute strukturelle Integrität des Klappenblattes im Bereich
der beiden Lagerstellen aufweist und die darüber hinaus
eine gute Abdichtung im Brandfall aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer erfindungsgemä-
ßen Brandschutzklappe dadurch gelöst, dass die Lager-
stifte gegenüber der sich parallel zu den beiden Klap-
penblattflächen erstreckenden Mittelebene M des Klap-
penblattes versetzt zueinander angeordnet sind, wobei
der eine Lagerstift im Abstand A1 in Richtung der einen
Klappenblattfläche zur Mittelebene M versetzt angeord-
net ist und der andere Lagerstift im Abstand A2 in Rich-
tung der anderen Klappenblattfläche zur Mittelebene M
versetzt angeordnet ist, wobei als Abstand A1 der Ab-
stand zwischen der Mittelebene M und dem Mittelpunkt
des einen Lagerstifts verstanden wird und als Abstand
A2 der Abstand zwischen der Mittelebene M und dem
Mittelpunkt des anderen Lagerstifts verstanden wird, und
wobei die Mittelpunkte der beiden Aufnahmen in Strö-
mungsrichtung in einem Abstand A, der sich aus der
Summe der Abstände A1 + A2 ergibt, angeordnet sind.
[0006] Die erfindungsgemäße Brandschutzklappe
zeichnet sich dadurch aus, dass das Klappenblatt keine
Ausnehmungen in der Stirnfläche aufweist. Dadurch wird
das Klappenblatt im Bereich der beiden Lagerstellen
nicht geschwächt. Da die Lagerstifte in Strömungsrich-
tung versetzt zueinander angeordnet sind, entsteht auf
der Stirnfläche ein umlaufender und nicht unterbroche-
ner streifenförmiger Abschnitt, der bezogen auf die Dicke
D des Klappenblattes mittig angeordnet ist. Der eine La-
gerstift ist auf der einen Seite und der andere Lagerstift
auf der anderen Seite des Abschnitts angeordnet. Da-
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durch kann beispielsweise auf den umlaufenden und
nicht unterbrochenen Abschnitt der Stirnfläche des Klap-
penblattes eine umlaufende und nicht unterbrochene
Warmdichtung aufgebracht werden, die insoweit zwi-
schen den beiden Lagerstiften verläuft.
[0007] Im Gegensatz zu bekannten Brandschutzklap-
pen ist die Warmdichtung damit an keiner Stelle unter-
brochen oder weist an keiner Stelle eine reduzierte Breite
auf. Im Brandfall dehnt sich die Warmdichtung aufgrund
der Wärmeeinwirkung aus und füllt den umlaufenden Be-
wegungsspalt zwischen der Stirnfläche und der Gehäu-
sewandung so aus, dass eine gute Abdichtung entlang
der vollständigen Stirnfläche zur Verhütung einer
Brandausbreitung gewährleistet wird. Der Bewegungs-
spalt zwischen der Stirnfläche und der Gehäusewan-
dung ist so dimensioniert, dass das Klappenblatt leicht
zwischen seinen beiden Stellungen verlagert werden
kann.
[0008] Die beiden Klappenblattflächen sind vorzugs-
weise parallel ausgerichtet. Unter der Mittelebene M wird
dabei die gedachte Ebene verstanden, die sich parallel
zu den beiden Klappenblattflächen durch das Klappen-
blatt erstreckt und bezogen auf die Stirnfläche des Klap-
penblattes mittig angeordnet ist. Weist das Klappenblatt
eine Dicke D von 2 cm auf, beträgt der Abstand der Mit-
telebene M zu jeder der beiden Klappenblattflächen 1
cm.
[0009] Ein Lagerstift kann mit seinem einen Ende dreh-
fest mit dem Klappenblatt verbunden sein. Bei einer sol-
chen Ausgestaltung dreht sich der betreffende Lagerstift
bei Verdrehung des Klappenblattes mit. Ein Lagerstift
kann mit einem Ende auch in ein Lager eingreifen, das
beispielsweise auf eine Klappenblattfläche aufge-
schraubt ist. In diesem Fall ist der betreffende Lagerstift
nicht drehfest mit dem Klappenblatt verbunden.
[0010] Sofern eine Aufnahme als Ausnehmung in dem
Gehäuse ausgebildet ist, ragt das Ende des betreffenden
Lagerstiftes durch die Ausnehmung und steht außensei-
tig aus dem Gehäuse hervor.
[0011] Das Klappenblatt einer Brandschutzklappe ist
üblicherweise gegen eine Rückstellkraft eines Federele-
mentes aus seiner Schließstellung in seine Offenstellung
verschwenkbar, wobei zur Fixierung des Klappenblattes
in seiner Offenstellung ein Halteelement vorgesehen ist,
das in der Offenstellung des Klappenblattes mit einem
Haltebereich einer thermisch auslösbaren Auslöseein-
richtung zusammenwirkt, wobei der Haltebereich aus
seiner Halteposition durch Hitze oder dergleichen aus-
lösbar und automatisch in seine Freigabeposition verla-
gerbar ist, wobei durch das Zusammenwirken des Halt-
elementes und des in der Halteposition befindlichen Hal-
tebereichs das Halten des Klappenblattes in seiner Of-
fenstellung erfolgt und wobei nach Auslösen der Auslö-
seeinrichtung und damit nach Verlagerung des Haltebe-
reichs aus seiner Halteposition in seine Freigabeposition
die Verlagerung des Klappenblattes durch die Rückstell-
kraft des Federelementes in seine Schließstellung er-
folgt.

[0012] Zumindest eine Aufnahme der Brandschutz-
klappe kann einen Lagertopf aufweisen. Der Lagertopf
kann einteilig mit der Gehäusewandung ausgebildet
sein. Bei einer solchen Ausgestaltung ist der Lagertopf
beispielsweise durch Tiefziehen in die Gehäusewan-
dung eingebracht worden. Der Lagertopf kann beispiels-
weise auch als separates Bauteil ausgebildet sein. Dann
kann der Lagertopf in eine Ausnehmung der Gehäu-
seumwandung eingeführt werden und dichtet das Innere
der Brandschutzklappe gegenüber der Umgebung ab.
Das mit diesem Lagertopf zusammenwirkende Ende des
Lagerstifts ragt in den Lagertopf hinein. Der Lagertopf ist
vorzugsweise geschlossen ausgebildet, so dass damit
das Innere der Brandschutzklappe im Bereich dieser La-
gerstelle gegenüber der Umgebung abgedichtet ist.
[0013] Es bietet sich an, wenn ein Lagertopf einen
nach außen weisenden, vorzugsweise umlaufenden,
Kragen aufweist und wenn der Lagertopf so in die ihm
zugeordnete Aufnahme angeordnet ist, dass der Kragen
an der Innenseite des Gehäuses anliegt und der Lager-
topf mit seinem Endbereich durch die Aufnahme aus dem
Gehäuse herausragt. Der Lagertopf muss lediglich von
Innen in die Aufnahme eingesteckt werden. Dann kann
das Ende des mit diesem Lagertopf zusammenwirken-
den Lagerstifts eingesteckt werden. Somit können wei-
tere Bauteile zur Befestigung des Lagertopfes an der Auf-
nahme vermieden werden. Der Lagertopf kann beispiels-
weise aus Metall gefertigt sein. Es sind jedoch weitere
Ausführungsformen und Materialien oder auch Material-
kombinationen denkbar.
[0014] Bei zumindest einer Aufnahme kann in dem La-
gertopf eine, vorzugsweise in dem Lagertopf drehbar ge-
lagerte, Buchse vorgesehen sein, wobei die Buchse so-
wohl eine Aufnahmeöffnung als auch einen sich in Ein-
führrichtung gesehen hinter der Aufnahmeöffnung be-
findlichen Freiraum zur Aufnahme des freien Endes des
dieser Buchse zugeordneten Lagerstifts aufweist. Die
Aufnahmeöffnung ist dabei so dimensioniert, dass der
Lagerstift darin hinreichend gehalten ist. Sofern die Auf-
nahme rund ausgebildet ist und der Lagertopf ebenfalls
eine runde Außenkontur aufweist, kann sich der Lager-
topf im eingesetzten Zustand in der Aufnahme beim Ver-
schwenken des Klappenblattes verdrehen. Sofern die
Aufnahme beispielsweise eckig ausgebildet ist und der
Lagertopf ebenfalls eine eckige Außenkontur aufweist,
verdreht sich der Lagertopf beim Verschwenken des
Klappenblattes nicht in der Aufnahme. Bei einer solchen
Ausgestaltung dreht sich der Lagerstift in der Buchse
und/oder die Buchse in dem Lagertopf.
[0015] Die Buchse ist vorzugsweise als separates
Bauteil ausgebildet. Bei der Montage wird die Buchse in
den Lagertopf eingesteckt. Das freie Ende des Lager-
stifts befindet sich nach dem Einführen in dem Freiraum.
Da der Freiraum größer als die Aufnahmeöffnung ist, ist
beim Verschwenken des Klappenblattes eine Schwenk-
und/oder eine Kippbewegung des Endes des Lagerstif-
tes in dem Freiraum möglich.
[0016] Dabei kann bei zumindest einer Buchse der
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Freiraum orthogonal zur Einführrichtung gesehen, d. h.
seitlich, durch eine Buchsenwandung zumindest in ei-
nem Teilbereich, vorzugsweise umlaufend, begrenzt
sein, wobei sich der Freiraum in Einführrichtung gese-
hen, vorzugsweise kontinuierlich, erweitert. Wenn die
Buchsenwandung umlaufend ausgebildet ist, dann ist
der Freiraum als Hohlraum ausgebildet. Bei einer gleich-
mäßigen und kontinuierlichen Erweiterung hat der Frei-
raum die Form eines Kegelstumpfes.
[0017] Dabei kann die Buchsenwandung aus vier die
viereckige Aufnahmeöffnung bildenden Wandungsbe-
reichen bestehen, wobei zwei der vier Wandungsberei-
che eine trapezförmige Form aufweisen und parallel zu-
einander ausgerichtet sind und wobei die beiden anderen
der vier Wandungsbereiche eine rechteckige Form auf-
weisen und in Bezug auf die Einführrichtung schräg aus-
gerichtet sind, so dass sich der Abstand der Wandungs-
bereiche in Einführrichtung gesehen vergrößert. Insoweit
liegen sich die beiden eine trapezförmige Form aufwei-
senden Wandungsbereiche gegenüber. Auch die eine
rechteckige Form aufweisenden Wandungsbereiche lie-
gen sich gegenüber. Bei einer solchen Ausgestaltung
hat der Freiraum die Form eines Keils.
[0018] Es bietet sich an, wenn sich die Buchsenwan-
dung linear erweitert, wobei die Steigung S der Buchsen-
wandung zumindest in dem Bereich, an dem das Ende
des Lagerstiftes bei der Verlagerung des Klappenblattes
zwischen der Schließstellung und der Offenstellung und
umgekehrt entlangfährt, dem Kippwinkel des Endes des
in diese Buchse befindlichen Endes des Lagerstiftes ent-
spricht, wenn sich das Klappenblatt in seiner Offenstel-
lung befindet. Bei einem Freiraum ist die Buchsenwan-
dung als Kegelsegment ausgebildet, während bei einem
Hohlraum die Buchsenwandung umlaufend ist und einen
Kegelstumpf bildet. Der Bereich, an dem das Ende des
Lagerstiftes bei der Verlagerung des Klappenblattes zwi-
schen der Schließstellung und der Offenstellung und um-
gekehrt entlangfährt, ist bei einem Schwenkwinkel des
Klappenblattes von 90° als Viertelsegment ausgebildet.
[0019] Zur Aufnahme des freien Endes eines Lager-
stifts kann die Aufnahmeöffnung zumindest einer Buchse
rund ausgebildet sein.
[0020] Zur Aufnahme des freien Endes eines Lager-
stifts kann die Aufnahmeöffnung zumindest einer Buchse
eckig, vorzugsweise viereckig, ausgebildet sein. Es sind
selbstverständlich auch andere Ausführungsformen
denkbar.
[0021] Im Sinne einer gewichtssparenden Bauweise
kann eine Buchse beispielsweise aus einem Kunststoff,
vorzugsweise aus einem Polytetrafluorethylen, beste-
hen.
[0022] Dabei können bei zumindest einer Aufnahme
der Lagertopf und die Buchse einteilig ausgebildet sein.
Bei einer solchen Ausgestaltung umfasst der Lagertopf
gleichzeitig die Buchse. Der Kragen liegt im eingeführten
Zustand an der Innenseite des Gehäuses an, und der
Lagertopf einschließlich Buchse ragt damit durch die Auf-
nahme aus dem Gehäuse heraus. Der Lagertopf ist vor-

zugsweise geschlossen ausgebildet, so dass damit das
Innere der Brandschutzklappe im Bereich dieser Lager-
stelle gegenüber der Umgebung abgedichtet ist.
[0023] Das in die Aufnahmeöffnung eingreifende Ende
zumindest eines Lagerstifts kann einen runden Quer-
schnitt aufweisen. Durch einen runden Querschnitt kön-
nen die Rotationseigenschaften des Lagerstifts unab-
hängig von der Ausführungsform der Aufnahme sicher-
gestellt werden.
[0024] Es ist weiterhin möglich, dass das in die Auf-
nahmeöffnung eingreifende Ende zumindest eines La-
gerstifts einen eckigen, vorzugsweise viereckigen, Quer-
schnitt aufweist.
[0025] Bei zumindest einer Lagerstelle kann die Kontur
des in die Aufnahmeöffnung eingreifenden Endes des
Lagerstiftes auf die Kontur der mit diesem Lagerstift zu-
sammenwirkenden Aufnahmeöffnung abgestimmt sein.
Ist das in die Aufnahmeöffnung eingreifende Ende eines
Lagerstiftes beispielsweise rund, weist die mit diesem
Lagerstift zusammenwirkende Aufnahmeöffnung eben-
falls eine runde Kontur auf.
[0026] Alternativ kann bei zumindest einer Lagerstelle
das in die Aufnahmeöffnung eingreifende Ende des La-
gerstiftes eine eckige Kontur aufweisen und die mit die-
sem Lagerstift zusammenwirkende Aufnahmeöffnung
kann ebenfalls eine eckige Kontur aufweisen, wobei die
betreffende Buchse drehbar gegenüber der Aufnahme
gelagert ist. Bei einer solchen Ausgestaltung ist insoweit
das Klappenblatt gegenüber der Buchse drehfest gela-
gert. Sofern die Buchse und der Lagertopf einteilig aus-
gebildet sind, dreht sich der Lagertopf in der Aufnahme.
Beim Verschwenken des Klappenblattes dreht sich damit
der Lagertopf in der betreffenden Aufnahme. Bei einer
zweiteiligen Ausgestaltung von Lagertopf und Buchse
kann beispielsweise die Buchse in dem Lagertopf dreh-
bar gelagert sein. Dann dreht sich vorteilhafterweise die
Buchse bei Verdrehen des Klappenblatts in dem Lager-
topf. Vorzugsweise weist die Buchse hierfür eine runde
Außenkontur und der Lagertopf eine runde Innenkontur
auf. Statt einer eckigen Ausgestaltung des Endes des
Lagerstifts und der Aufnahmeöffnung sind auch andere
nicht runde Ausgestaltungen, wie zum Beispiel eine ova-
le Ausgestaltung, möglich.
[0027] Dabei kann bei zumindest einem Lagerstift das
in die Aufnahme eingreifende Ende und das mit dem
Klappenblatt zusammenwirkende Ende fluchten. Ein La-
gerstift kann über seine Länge gesehen eine unverän-
derte Kontur aufweisen. Es ist aber auch möglich, dass
das mit dem Klappenblatt zusammenwirkende Ende zu-
mindest eines Lagerstiftes beispielsweise flächig ausge-
bildet ist. Bei einer flächigen Ausbildung weist das Ende
die Form einer Montageplatte auf, die mit der Klappen-
blattfläche des Klappenblattes verschraubt sein kann. Es
sind jedoch auch weitere Ausbildungsformen und Aus-
gestaltungen der Zusammenwirkung denkbar.
[0028] Bei zumindest einem Lagerstift kann das in die
Aufnahme eingreifende Ende und das mit dem Klappen-
blatt zusammenwirkende Ende versetzt zueinander an-
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geordnet sein. Der Versatz besteht dabei orthogonal zur
Klappenblattfläche. Bei einer solchen Ausgestaltung
kann die Summe der Abstände A1 + A2, größer als die
Dicke D des Klappenblattes sein.
[0029] Weiterhin können der Abstand A1 und der Ab-
stand A2 identisch sein. Damit sind die Mittelpunkte der
beiden Lagerstifte gleich weit von der gedachten Mitte-
lebene M beabstandet angeordnet.
[0030] Bei zumindest einer Lagerstelle kann der von
der Mittelebene M gesehen äußere Bereich zumindest
des freien Endes des betreffenden Lagerstifts bündig
fluchtend in der Ebene der Klappenblattfläche liegen. Bei
einer solchen Ausführungsform beträgt sowohl der Ab-
stand A1 als auch der Abstand A2 jeweils die halbe Dicke
D des Klappenblattes abzüglich der halben Dicke C des
in die Aufnahme eingreifenden Endes des Lagerstifts.
Bei einer solchen Ausgestaltung schließt zumindest das
freie Ende des betreffenden Lagerstifts bündig mit der
Klappenblattfläche ab.
[0031] Vorzugsweise liegt bei zumindest einer Lager-
stelle der von der Mittelebene M gesehen äußere Bereich
des betreffenden Lagerstifts vollständig bündig fluchtend
in der Ebene der Klappenblattfläche. Bei einer solchen
Ausgestaltung ist der Bereich, der mit dem Klappenblatt
in Kontakt ist, in das Klappenblatt eingelassen, was ver-
besserte Strömungseigenschaften des Klappenblattes,
insbesondere in Offenstellung, bewirkt.
[0032] Alternativ können bei zumindest einer Lager-
stelle die Abstände A1 und A2 jeweils größer als die halbe
Dicke D des Klappenblattes abzüglich der halben Dicke
C des in die Aufnahme eingreifenden Endes des Lager-
stifts sein.
[0033] Dabei können auch bei zumindest einer Lager-
stelle die Abstände A1 und A2 größer als die halbe Dicke
D des Klappenblattes sein.
[0034] Weiterhin ist es möglich, dass bei zumindest
einem Lagerstift das in die Aufnahme eingreifende Ende
orthogonal zu dem Bereich der Stirnfläche, gegenüber
dem der Lagerstift vorsteht, ausgerichtet ist. Damit steht
das Klappenblatt in seiner Schließstellung orthogonal zur
generellen Strömungsrichtung.
[0035] Um die Abdichtung der Brandschutzklappe in
Strömungsrichtung bei Schließstellung des Klappenblat-
tes auch ohne das Ausdehnen der zumindest einen
Warmdichtung zu verbessern, kann das Klappenblatt auf
seiner umlaufenden Stirnfläche zumindest eine, vor-
zugsweise umlaufende, Kaltdichtung aufweisen.
[0036] Im Folgenden werden in den Zeichnungen dar-
gestellte Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schräge Seitenansicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Brandschutzklappe,

Fig. 2 eine Ansicht in Strömungsrichtung auf den
Gegenstand nach Fig. 1,

Fig. 3 das Detail "X" aus Fig. 2,

Fig. 4 eine schräge Ansicht auf eine in Strömungs-
richtung gesehen durch die Drehachse ge-
schnittene Brandschutzklappe,

Fig. 5 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des Gegenstandes nach Fig. 1,

Fig. 6 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des Gegenstandes nach Fig. 1,

Fig. 7 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des Gegenstandes nach Fig. 1,

Fig. 8 eine Schnittdarstellung in Strömungsrichtung
gesehen des Gegenstandes nach Fig. 7,

Fig. 9 eine schräge Seitenansicht eines zweiten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Brandschutzklappe,

Fig. 10 eine schräge Ansicht auf eine in Strömungs-
richtung gesehen parallel zur Drehachse (in
einem geringen Abstand oberhalb der Dreh-
achse) geschnittene Brandschutzklappe nach
Fig. 9 mit in Offenstellung befindlichem Klap-
penblatt,

Fig. 11 eine Ansicht in Strömungsrichtung gesehen
auf den Gegenstand nach Fig. 9,

Fig. 12 das Detail "X" aus Fig. 11,

Fig. 13 eine schräge Ansicht auf eine in Strömungs-
richtung gesehen durch die Drehachse ge-
schnittene Brandschutzklappe nach Fig. 9 mit
in Schließstellung befindlichem Klappenblatt,

Fig. 14 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des zweiten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 9,

Fig. 15 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des zweiten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 9,

Fig. 16 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Lager-
stelle des zweiten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 9,

Fig. 17 die rechte Lagerstelle in vergrößerter Darstel-
lung des Gegenstandes nach Fig. 16, wenn
sich das Klappenblatt in seiner Schließstel-
lung befindet,

Fig. 18 eine schräge Seitenansicht eines dritten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
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Brandschutzklappe,

Fig. 19 eine schräge Ansicht auf eine in Strömungs-
richtung gesehen parallel zur Drehachse (in
einem geringen Abstand oberhalb der Dreh-
achse) geschnittene Brandschutzklappe nach
Fig. 18 mit in Offenstellung befindlichem Klap-
penblatt,

Fig. 20 eine Ansicht in Strömungsrichtung gesehen
auf den Gegenstand nach Fig. 18,

Fig. 21 das Detail "X" aus Fig. 20,

Fig. 22 eine Lagerstelle in vergrößerter Darstellung
beispielsweise des Gegenstandes nach Fig.
15 mit einem sich in seiner Schließstellung be-
findlichen Klappenblatt und

Fig. 23 die Buchse aus Fig. 22 in vergrößerter Dar-
stellung.

[0037] In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleich-
artige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen ver-
wendet.
[0038] Die Fig. 1 bis 8 zeigen eine Brandschutzklappe
1 mit einem runden Strömungsquerschnitt, während die
Fig. 9 bis 17 und 18 bis 21 zwei unterschiedliche Brand-
schutzklappen 1 mit jeweils einem eckigen Strömungs-
querschnitt betreffen.
[0039] Wie den Figuren zu entnehmen ist, weist jede
Brandschutzklappe 1 ein eine Gehäusewandung 2 auf-
weisendes Gehäuse 3 mit einem runden bzw. mit einem
eckigen Strömungsquerschnitt auf. Bei einem runden
Gehäuse 3 ist die Gehäusewandung 2 einteilig, während
bei einem eckigen Gehäuse 3 die Gehäusewandung 2
aus vier rechtwinklig zueinander angeordneten Gehäu-
seteilen besteht. Die vier Gehäuseteile können beispiels-
weise durch Abkanten einer Blechplatine entlang dreier
Biegelinien erzeugt werden, wobei die dreifach abgekan-
tete Blechplatine entlang ihrer beiden freien Kanten zu
einer umlaufenden Gehäusewandung 2 zusammenge-
schweißt wird. Alternativ können beispielsweise auch
vier separat ausgebildete Gehäuseteile zu einer umlau-
fenden Gehäusewandung 2 zusammengeschweißt wer-
den.
[0040] Im Inneren des Gehäuses 3 ist ein um eine
Drehachse herum verschwenkbar gelagertes Klappen-
blatt 4 vorgesehen, wobei das Klappenblatt 4 zwei ge-
genüberliegende durch eine umlaufende Stirnfläche 5
verbundene Klappenblattflächen 6 aufweist und eine Di-
cke D aufweist. Zur Lagerung des Klappenblattes 4 weist
die Brandschutzklappe 1 weiterhin zwei die Drehachse
bildende und auf den Strömungsquerschnitt bezogen
mittig und gegenüberliegend angeordnete Lagerstellen
7 auf.
[0041] Die Brandschutzklappe 1 ist mit ihren beiden
Enden an einen nicht dargestellten Lüftungskanal einer

klimatechnischen Anlage angeschlossen. In dem Ge-
häuse 3 der Brandschutzklappe 1 strömt Luft in Strö-
mungsrichtung 8.
[0042] Über eine nicht dargestellte Mechanik ist das
Klappenblatt 4 zwischen seiner Offenstellung, die bei-
spielsweise in den Fig. 2, 11 oder 20 dargestellt ist, und
seiner Schließstellung, die beispielsweise in den Fig. 4
oder 13 dargestellt ist, verlagerbar. In der Offenstellung
ist das Klappenblatt 4 im Wesentlichen parallel zur ge-
nerellen Strömungsrichtung 8 ausgerichtet. In der
Schließstellung, so wie sie beispielsweise in den Fig. 4
und 13 dargestellt ist, steht das Klappenblatt 4 orthogonal
zur generellen Strömungsrichtung 8.
[0043] Zur Abdichtung der Brandschutzklappe 1 ist auf
der Stirnfläche 5 des Klappenblattes 4 eine Kaltdichtung
9 vorgesehen. Darüber hinaus weist die Brandschutz-
klappe 1 an der Innenseite des Gehäuses 3 eine Warm-
dichtung 10 auf. Die Warmdichtung 10 ist in dem Teilbe-
reich des Gehäuses 3 angeordnet, der sich längs des
Umfangs des in seiner Schließstellung befindlichen Klap-
penblattes 4 erstreckt.
[0044] Im Brandfall kommt es zu einer Temperaturer-
höhung. Infolgedessen dehnt sich die Warmdichtung 10
aus. Durch die Ausdehnung wird der umlaufende Bewe-
gungspalt zwischen der Stirnfläche 5 des Klappenblattes
4 und der Gehäusewandung 2 mit der darauf angeord-
neten Warmdichtung 10 verschlossen. Die Ausdehnung
der Warmdichtung 10 orthogonal zur Strömungsrichtung
8 gesehen wird erst dann gestoppt, wenn die Warmdich-
tung 10 in Kontakt mit der Stirnfläche 5 des Klappenblat-
tes 4 kommt. Dann kann sich die Warmdichtung 10 nur
noch in oder entgegen die Strömungsrichtung 8 gesehen
ausdehnen.
[0045] Fig. 2 zeigt die beiden in dem Gehäuse 3 vor-
gesehenen Lagerstellen 7. Jede Lagerstelle 7 weist eine
Aufnahme 11 einerseits und einen in die korrespondie-
rende Aufnahme 11 eingreifenden Lagerstift 12 anderer-
seits auf. Die Aufnahmen 11 sind auf den Strömungs-
querschnitt bezogen mittig auf gegenüberliegenden Sei-
ten angeordnet. Damit ist der in den Fig. 2, 11 oder 20
dargestellte Abstand x1 zwischen dem äußersten Punkt
des Strömungsquerschnittes in der unteren Hälfte des
Gehäuses 3 und in der betreffenden Figur linken Aufnah-
me 11 gleich dem Abstand x1 zwischen dem äußersten
Punkt des Strömungsquerschnittes in der unteren Hälfte
des Gehäuses 3 und in der betreffenden Figur rechten
Aufnahme 11. Der identische Abstand x1 findet sich auch
sowohl zwischen dem äußersten Punkt des Strömungs-
querschnittes in der oberen Hälfte des Gehäuses 3 und
in der betreffenden Figur linken Aufnahme 11 als auch
zwischen dem äußersten Punkt des Strömungsquer-
schnittes in der oberen Hälfte des Gehäuses 3 und in der
betreffenden Figur rechten Aufnahme 11.
[0046] Wie beispielsweise den Fig. 2, 11 und 20 zu
entnehmen ist, sind die beiden Lagerstifte 12 gegenüber
der sich parallel zu den beiden Klappenblattflächen 6 er-
streckenden Mittelebene M des Klappenblattes 4 ver-
setzt zueinander angeordnet. Die umlaufende Kaltdich-
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tung 9 befindet sich dabei in der Mittelebene M. Der eine
Lagerstift 12 ist in einem Abstand A1 in Richtung der ei-
nen Klappenblattfläche 6 zur Mittelebene M versetzt an-
geordnet. Als Abstand A1 wird der Abstand zwischen der
Mittelebene M und dem Mittelpunkt des betreffenden La-
gerstifts 12 verstanden. Der andere Lagerstift 12 ist im
Abstand A2 in Richtung der anderen Klappenblattfläche
6 zur Mittelebene M versetzt angeordnet. Als Abstand
A2 wird der Abstand zwischen der Mittelebene M und
dem Mittelpunkt des anderen Lagerstifts 12 verstanden.
[0047] Der Abstand A1 und der Abstand A2 sind iden-
tisch. Damit sind die Mittelpunkte der beiden Lagerstifte
12 gleich weit von der gedachten Mittelebene M beab-
standet angeordnet. Die Mittelpunkte der beiden Aufnah-
men 11 in dem Gehäuse 3 sind dabei - wie in den Fig.
4, 13 und 19 zu erkennen ist - in Strömungsrichtung 8
gesehen in einem Abstand A, der sich aus der Summe
der Abstände A1 + A2 ergibt, angeordnet.
[0048] Wie den Figuren zu entnehmen ist, ist bei jedem
Lagerstift 12 das in die Aufnahme 11 eingreifende Ende
orthogonal zu dem Bereich der Stirnfläche 5, gegenüber
dem der Lagerstift 12 vorsteht, ausgerichtet. Jeder La-
gerstift 12 weist insoweit ein freies Ende, das gegenüber
der Stirnfläche 5 des Klappenblattes 4 hervorsteht, und
ein Ende auf, das zur Befestigung des Lagerstiftes 12
gegenüber dem Klappenblatt 4 dient.
[0049] Ausweislich der Fig. 3, 12 und 21 greift der La-
gerstift 12 mit seinem einen Ende in die Aufnahme 11
ein. Das andere Ende jedes Lagerstifts 12 ist flächig als
Montageplatte 14 ausgebildet, mittels der der betreffen-
de Lagerstift 12 in einer Ausnehmung an der Klappen-
blattfläche 6 befestigt ist.
[0050] Die Fig. 5 bis 7 sowie 14 bis 16 zeigen unter-
schiedliche Ausführungsbeispiele von Lagerstiften 12
und damit der Ausgestaltungen der Aufnahmen 11 in
dem Gehäuse 3.
[0051] In den Fig. 5 und 6 sowie in den Fig. 14 und 15
weisen die Lagerstifte 12 einen Versatz zwischen dem
in die Aufnahme 11 eingreifenden Ende und dem mit der
Klappenblattfläche 6 zusammenwirkende Ende auf. Da-
mit befinden sich die Aufnahmen 11 in dem Gehäuse 3
außerhalb der Warmdichtung 10. Dies ist durch den Ver-
satz zwischen den beiden Enden eines jeden Lagerstifts
12 begründet. Bei einer solchen Ausgestaltung sind die
Abstände A1 und A2 jeweils größer als die halbe Dicke
D des Klappenblattes 4.
[0052] Bei den Ausführungsbeispielen nach den Fig.
7 und 16 fluchten die beiden Enden jedes Lagerstifts 12
zueinander. Der von der Mittelebene M gesehen äußere
Bereich des betreffenden Lagerstifts 12 liegt vollständig
bündig und fluchtend in der Ebene der jeweiligen Klap-
penblattfläche 6. Bei einer solchen Ausführungsform be-
trägt sowohl der Abstand A1 als auch der Abstand A2
jeweils die halbe Dicke D des Klappenblattes 4 abzüglich
der halben Dicke C des in die Aufnahme 11 eingreifenden
Endes des Lagerstifts 12. In jeder der beiden Klappen-
blattflächen 6 ist eine Ausnehmung zur vollständigen
Aufnahme des als Montageplatte 14 ausgebildeten En-

des jedes Lagerstiftes 12 vorgesehen.
[0053] In den dargestellten Ausgestaltungen ist in je-
der Aufnahme 11 ein Lagertopf 13 mit einem nach außen
weisenden, umlaufenden Kragen 15 vorgesehen. Der
Kragen 15 liegt an der Innenseite des Gehäuses 3 an.
Damit ragt der Lagertopf 13 mit seinem geschlossen aus-
gebildeten Endbereich durch die Aufnahme 11 aus dem
Gehäuse 3 heraus. Da der Lagertopf 13 im Bereich sei-
nes aus dem Gehäuse 3 herausragenden Endes ge-
schlossen ausgebildet ist, ist das Gehäuse 3 auch im
Bereich jeder Lagerstelle 7 nach außen abgedichtet.
[0054] Durch das in eine Aufnahmeöffnung 16 einge-
führte Ende des Lagerstiftes 12 wird das Klappenblatt 4
in der Aufnahme 11 gelagert. In Einführrichtung 17 ge-
sehen hinter der Aufnahmeöffnung 16 besteht ein Frei-
raum 18. Das freie Ende des Lagerstifts 12 befindet sich
nach dem Einführen in dem Freiraum 18. Der Freiraum
18 weist einen größeren Querschnitt als die Aufnahme-
öffnung 16 auf. Daher ist beim Verschwenken des Klap-
penblattes 4 eine Schwenk- und/oder eine Kippbewe-
gung des Endes des Lagerstiftes 12 in dem Freiraum 18
möglich.
[0055] In den Fig. 6, 7, 15, 16 und 17 ist jeweils das
gegenüber der Stirnfläche 5 vorstehende Ende des La-
gerstiftes 12 eckig ausgebildet. Bei dieser Ausgestaltung
ist in dem Lagertopf 13 eine separat ausgebildete Buchse
19 vorgesehen, die eine viereckige Aufnahmeöffnung 16
aufweist, in die das Ende des Lagerstiftes 12 eingeführt
ist. Da der Lagertopf 13 rund ausgebildet ist und die
Buchse 19 ebenfalls eine runde Außenkontur aufweist,
kann sich die Buchse 19 im eingesetzten Zustand in dem
Lagertopf 13 beim Verschwenken des Klappenblattes 4
verdrehen. Die Buchse 19 ist insoweit drehbar in dem
Lagertopf 13 gelagert. Bei einer solchen Ausgestaltung
ist das Klappenblatt 4 gegenüber der Buchse 19 drehfest
gelagert. Beim Verschwenken des Klappenblattes 4
dreht sich vielmehr die Buchse 19 in dem betreffenden
Lagertopf 13.
[0056] Soweit es die Fig. 3, 5, 12, 14 und 21 betrifft,
zeigen diese eine Ausgestaltung, bei der bei jeder La-
gerstelle der Lagertopf 13 und die Buchse 19 einteilig
ausgebildet sind. Eine vorbeschriebene zweiteilige Aus-
gestaltung von Lagertopf 13 und von Buchse 19 ist bei-
spielsweise in den Fig. 6, 7, 15 oder 16 dargestellt.
[0057] Wie insbesondere den Fig. 6, 7, 15, 16 und 17
zu entnehmen ist, umfasst jede Buchse 19 sowohl eine
Aufnahmeöffnung 16 als auch einen sich in Einführrich-
tung 17 gesehen hinter der Aufnahmeöffnung 16 befind-
lichen Freiraum 18 zur Aufnahme des freien Ende des
dieser Buchse 19 zugeordneten Lagerstifts 12. Die Auf-
nahmeöffnung 16 ist dabei so dimensioniert, dass der
Lagerstift 12 darin hinreichend gehalten ist. Die Buchse
19 ist in den dargestellten Ausgestaltungen als separates
Bauteil ausgebildet. Sie wird von innen in den betreffen-
den Lagertopf 13 eingesetzt. Das freie Ende des Lager-
stifts 12 befindet sich nach dem Einführen in dem Frei-
raum 18. Da der Freiraum 18 größer als die Aufnahme-
öffnung 16 ist, ist beim Verschwenken des Klappenblat-
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tes 4 eine Schwenk- und eine Kippbewegung des Endes
des Lagerstiftes 12 in dem Freiraum 18 möglich. Ferner
ist bei jeder Buchse 19 der Freiraum 18 orthogonal zur
Einführrichtung 17 gesehen, d. h. seitlich, durch eine um-
laufende Buchsenwandung 20 begrenzt. In dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel hat der Freiraum 18, wie
insbesondere in den Fig. 22 und 23 zu erkennen ist, die
Form eines Keils, der entgegen die Einführrichtung 17
zeigt. Die Buchsenwandung 20 besteht aus vier Wan-
dungsbereichen 20’, 20", die die viereckige Aufnahme-
öffnung 16 bilden. Die beiden parallel zur Zeichnungse-
bene von Fig. 22 ausgerichteten Wandungsbereiche 20’
weisen eine trapezförmige Form auf und sind parallel
zueinander ausgerichtet. Die beiden anderen Wan-
dungsbereiche 20" weisen eine rechteckige Form auf
und sind in Bezug auf die Einführrichtung 17 schräg aus-
gerichtet, so dass sich daher der Abstand der Wandungs-
bereiche 20" in Einführrichtung 17 gesehen vergrößert.
[0058] Die schräge Ausrichtung, d. h. die Steigung S,
der Wandungsbereiche 20" entspricht dem Kippwinkel α
des Endes des in dieser Buchse 19 befindlichen Ende
des Lagerstiftes 12, wenn sich das Klappenblatt 4 in sei-
ner Offenstellung befindet. Da in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel beide Wandungsbereiche 20" in Bezug
auf die Einführrichtung 17 schräg ausgerichtet sind, kann
das Ende des Lagerstiftes 12 in zwei um 180° versetzte
Ausrichtungen in die Buchse 19 eingeführt werden.
Selbstverständlich ist auch eine Anordnung denkbar, bei
der nur einer der beiden Wandungsbereiche 20" in Be-
zug auf die Einführrichtung 17 schräg ausgerichtet ist.
Dann kann das Ende des Lagerstiftes 12 nur in einer
einzigen Ausrichtung in die Buchse 19 eingeführt wer-
den. Durch die beiden parallel zueinander ausgerichte-
ten trapezförmigen Wandungsbereiche 20’ wird das En-
de des Lagerstiftes 12 bei der Verlagerung des Klappen-
blattes 4 seitlich gestützt.
[0059] Da in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
die Buchsenwandung 20 umlaufend ausgebildet ist, ist
der Freiraum 18 als Hohlraum ausgebildet. Selbstver-
ständlich sind auch andere Ausgestaltungen des Frei-
raumes 18 möglich. So kann sich der Freiraum 18 bei-
spielsweise über den kompletten Umfang der Aufnah-
meöffnung 16 gleichmäßig und kontinuierlich erweitern.
In diesem Fall hat der Freiraum 18 aufgrund der gleich-
mäßigen und kontinuierlichen Erweiterung die Form ei-
nes Kegelstumpfes.
[0060] Wie die Fig. 6, 7, 15, 16 und 17 zeigen, erweitert
sich die Buchsenwandung 20 in Einführrichtung 17 zu-
mindest in einem Teilbereich des Umfangs der Aufnah-
meöffnung 16 gesehen linear, wobei die Steigung S der
Buchsenwandung 20 dem Kippwinkel α des Endes des
in dieser Buchse 19 befindlichen Ende des Lagerstiftes
12 entspricht, wenn sich das Klappenblatt 4 in seiner
Offenstellung befindet.
[0061] Bei der Ausgestaltung beispielsweise nach den
Fig. 6 oder 15 sind die Aufnahmeöffnung 16 und das
dieser Buchse 19 zugeordnete freie Ende des Lagerstifts
12 viereckig ausgebildet. Der Freiraum 18 der Buchse

19 ist derart ausgebildet, dass das Ende des Lagerstiftes
12 in dem Freiraum 18 eine Kippbewegung erfahren
kann. Ein Verschwenken des Klappenblattes 4 wird da-
durch ermöglicht, dass die Buchse 19 drehbar in dem
Lagertopf 13 gelagert ist.
[0062] Beispielsweise in den Fig. 5 und 14 ist eine al-
ternative Ausgestaltung dargestellt. Hier sind der Lager-
topf 13 und die Buchse 19 einteilig ausgebildet. Der Kra-
gen 15 des Lagertopfes 13 liegt an der Innenseite des
Gehäuses 3 an. Damit ragt die Buchse 19 durch die Auf-
nahme 11 aus dem Gehäuse 3 heraus. Der Lagertopf 13
kann drehbar oder drehfest in der Aufnahme 11 gelagert
sein. Der Freiraum 18 der Buchse 19 ist orthogonal zur
Einführrichtung 17 gesehen, d. h. seitlich, durch eine um-
laufende Buchsenwandung 20 begrenzt. Der Freiraum
18 erweitert sich in Einführrichtung 17 gesehen über den
kompletten Umfang der Aufnahmeöffnung 16 kontinuier-
lich und gleichmäßig. Da die Buchsenwandung 20 um-
laufend ausgebildet ist, ist der Freiraum 18 als Hohlraum
ausgebildet. Aufgrund der gleichmäßigen und kontinu-
ierlichen Erweiterung hat der Freiraum 18 die Form eines
Kegelstumpfes. Aufgrund der Ausgestaltung des Frei-
raums 18 ist beim Verschwenken des Klappenblattes 4
sowohl eine Schwenkbewegung als auch eine Kippbe-
wegung des Endes des Lagerstiftes 12 in dem Freiraum
18 möglich. Insoweit kann bei einer solchen Ausgestal-
tung die Buchse 19 auch drehfest in der Aufnahme 11
gelagert sein.
[0063] Es ist möglich, dass die Steigung S der Buch-
senwandung 20 nur in dem Bereich, an dem das Ende
des Lagerstiftes 12 bei der Verlagerung des Klappen-
blattes 4 zwischen der Schließstellung und der Offen-
stellung und umgekehrt entlangfährt, dem Kippwinkel α
des Endes des in dieser Buchse 19 befindlichen Endes
des Lagerstiftes 12 entspricht, wenn sich das Klappen-
blatt 4 in seiner Offenstellung befindet. In diesem Fall
weist die Buchsenwandung 20 nur in dem Bereich des
Umfangs der Aufnahmeöffnung 16, an dem das Ende
des Lagerstiftes 12 bei der Verlagerung des Klappen-
blattes 4 zwischen der Schließstellung und der Offen-
stellung und umgekehrt entlangfährt, eine entsprechen-
de Ausgestaltung auf. Der Bereich, an dem das Ende
des Lagerstiftes 12 bei der Verlagerung des Klappen-
blattes 4 zwischen der Schließstellung und der Offen-
stellung und umgekehrt entlangfährt, ist bei einem
Schwenkwinkel des Klappenblattes von 90° als Viertel-
segment ausgebildet.
[0064] Beispielsweise in den Fig. 3, 12 und 21 sind
Ausgestaltungen dargestellt, bei denen der Lagertopf 13
und der Kragen 15 und die Buchse 19 einteilig ausgebil-
det sind. Der Kragen 15 liegt an der Innenseite des Ge-
häuses 3 an. Damit ragt die Buchse 19 durch die Auf-
nahme 11 aus dem Gehäuse 3 heraus. Die Buchse 19
kann drehbar oder drehfest in der Aufnahme 11 gelagert
sein.
[0065] Wie den Fig. 3, 12 und 21 zu entnehmen ist,
umfasst jede Buchse 19 wiederum sowohl eine Aufnah-
meöffnung 16 als auch einen sich in Einführrichtung 17
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gesehen hinter der Aufnahmeöffnung 16 befindlichen
Freiraum 18 zur Aufnahme des freien Endes des dieser
Buchse 19 zugeordneten Lagerstifts 12. Die Aufnahme-
öffnung 16 ist dabei so dimensioniert, dass der Lagerstift
12 darin hinreichend gehalten ist. Das freie Ende des
Lagerstifts 12 befindet sich nach dem Einführen in dem
Freiraum 18. Da der Freiraum 18 größer als die Aufnah-
meöffnung 16 ist, ist beim Verschwenken des Klappen-
blattes 4 zumindest eine Schwenkbewegung oder aber
eine Schwenk- und eine Kippbewegung des Endes des
Lagerstiftes 12 in dem Freiraum 18 möglich. Ferner ist
bei jeder Buchse 19 der Freiraum 18 orthogonal zur Ein-
führrichtung 17 gesehen, d. h. seitlich, durch eine um-
laufende Buchsenwandung 20 begrenzt, wobei sich der
Freiraum 18 in Einführrichtung 17 gesehen kontinuierlich
und gleichmäßig erweitert. Da die Buchsenwandung 20
umlaufend ausgebildet ist, ist der Freiraum 18 als Hohl-
raum ausgebildet. Aufgrund der gleichmäßigen und kon-
tinuierlichen Erweiterung hat der Freiraum 18 die Form
eines Kegelstumpfes. Selbstverständlich kann der Frei-
raum 18 auch eine andere Ausgestaltung, beispielswei-
se die in den Fig. 22 und 23 gezeigte Ausgestaltung,
aufweisen.
[0066] Auch bei den Ausgestaltungen nach den Fig.
3, 12 und 21 erweitert sich die Buchsenwandung 20 in
Einführrichtung 17 gesehen linear, wobei die Steigung S
der Buchsenwandung 20 dem Kippwinkel α des Endes
des in dieser Buchse 19 befindlichen Endes des Lager-
stiftes 12 entspricht, wenn sich das Klappenblatt 4 in sei-
ner Offenstellung befindet.
[0067] Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen
ist jeder Lagertopf 13 geschlossen ausgebildet.
[0068] Bei den in den Fig. 5 und 14 dargestellten Aus-
führungsbeispielen weist die Aufnahmeöffnung 16 der
Buchse 19, die einteilig mit dem Lagertopf 13 ausgebildet
ist, einen runden Querschnitt für die Aufnahme des eben-
falls einen runden Querschnitt aufweisenden Endes des
Lagerstifts 12 auf. Damit kann sich das Ende des Lager-
stifts 12 und damit auch das Klappenblatt 4 in der Buchse
19 drehen.
[0069] Die Anordnung der beiden Lagerstifte 12 auf
den gegenüberliegenden Klappenblattflächen 6 ist u. a.
in den Fig. 2 und 4 dargestellt. In Fig. 2 ist dabei das
Klappenblatt 4 in seiner Offenstellung abgebildet. Die
Fig. 4 und 13 zeigen die Schließstellung. Durch den Ver-
satz der Aufnahmen 11 in Strömungsrichtung 8 gesehen
wird die auf der Innenseite des Gehäuses 3 angeordnete
und umlaufende Warmdichtung 10 nicht unterbrochen.
[0070] Da die Warmdichtung 10 umlaufend ist und an
jeder Stelle die gleiche Breite hat, bestehen in der
Schließstellung des Klappenblattes 4 keine Schwach-
stellen zwischen der Stirnfläche 5 und dem Gehäuse 3
im Bereich der beiden Lagerstellen 7. Wie beispielsweise
die Fig. 4 und 13 zeigen, ist das Klappenblatt 4 in der
Schließstellung orthogonal zur Strömungsrichtung 8. In
der Schließstellung befindet sich über den gesamten
Umfang des Klappenblattes 4 zwischen der Stirnfläche
5 und der Gehäusewandung 2 mit der darauf aufgebrach-

ten Warmdichtung 10 ein Bewegungsspalt. Der Bewe-
gungspalt ist so dimensioniert, dass das Klappenblatt 4
leicht zwischen seiner Offenstellung und seiner
Schließstellung verlagerbar ist.
[0071] Wie bereits vorstehend erläutert, zeigen die Fig.
10 bis 17 eine Brandschutzklappe 1 mit einem eckigen
Strömungsquerschnitt. Die in den Fig. 10 bis 17 gezeigte
Brandschutzklappe weist einen rechteckigen Strö-
mungsquerschnitt auf. Der Unterschied zu der vorbe-
schriebenen Brandschutzklappe mit einem runden Strö-
mungsquerschnitt (Fig. 1 bis 9) besteht primär darin,
dass die in den Fig. 10 bis 17 gezeigte Brandschutzklap-
pe 1 ein Gehäuse 3 aufweist, das aus drei in Strömungs-
richtung 8 gesehen hintereinander angeordneten Ge-
häuseteilen, nämlich einem Mauerrahmen 21 sowie zwei
Anschlussrahmen 22 besteht. Der Mauerrahmen 21 ist
dabei zwischen den beiden Anschlussrahmen 22 ange-
ordnet. Jeder der drei Gehäuseteile weist im Bereich je-
des seiner beiden Enden einen umlaufenden Flansch 23
auf, so dass der Mauerrahmen 21 mit den beiden An-
schlussrahmen 22 verbunden ist und das jeweils freie
Ende jedes Anschlussrahmens 22 an einem nicht dar-
gestellten bauseitigen Kanal angeschlossen werden
kann.
[0072] Die beiden Anschlussrahmen 22 weisen iden-
tisch große Strömungsquerschnitte auf, da ihre Innen-
abmessungen identisch sind. Hingegen ist der Strö-
mungsquerschnitt des Mauerrahmens 21 kleiner. Dies
ist darin begründet, dass der Abstand Y des Paares an
gegenüberliegenden Seiten, die sich orthogonal zur
Drehachse erstrecken, kleiner als der entsprechende
Abstand im Bereich jedes der beiden Anschlussrahmen
22 ist. Insoweit wird der Strömungsquerschnitt im Be-
reich des Mauerrahmens 21 ein wenig "eingeschnürt".
[0073] Der Mauerrahmen 21 weist dabei eine geringe-
re Breite B als die Höhe H des Klappenblattes 4 auf.
Unter der Höhe H des Klappenblattes 4 wird der Abstand
zwischen den beiden sich parallel zur Drehachse erstre-
ckenden Kanten des Klappenblattes 4 verstanden. Die
Breite B ist die Erstreckung des Mauerrahmens 21 in
Strömungsrichtung 8 gesehen. Da die Breite B des Mau-
errahmens 21 kleiner als die Höhe H des Klappenblattes
4 ist, ragt das Klappenblatt 4 in seiner Offenstellung im
Bereich seiner parallel zur Drehachse erstreckenden
Kanten in den jeweiligen Anschlussrahmen 22 hinein.
[0074] Da im Bereich jedes Anschlussrahmens 22 der
Abstand Y des Paares an gegenüberliegenden Seiten
des Gehäuses 3, die sich orthogonal zur Drehachse er-
strecken, größer als im Bereich des Mauerrahmens 21
ist, ist ein ausreichender Freiraum zwischen dem sich
orthogonal zur Drehachse erstreckenden Bereich der
Stirnfläche 5 des Klappenblattes 4 und der angrenzen-
den ebenfalls orthogonal zur Drehachse erstreckenden
Innenseite des Gehäuses 3 gegeben.
[0075] In den Fig. 18 bis 21 ist wiederum eine Brand-
schutzklappe 1 mit einem rechteckigen Strömungsquer-
schnitt gezeigt, wobei jedoch das Gehäuse 3 - wie bei
der runden Ausgestaltung - in Strömungsrichtung 8 ge-
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sehen einteilig ausgebildet ist.
[0076] Fig. 20 zeigt das Klappenblatt 4 in seiner Offen-
stellung. Deutlich erkennbar ist die schräge Ausrichtung
des Klappenblattes 4 in der Offenstellung. Während - wie
in Fig. 20 zu erkennen ist - auf der linken Seite des Klap-
penblattes 4 der Abstand zwischen der Innenseite der
Gehäusewandung 2 und der hinteren Ecke des Klappen-
blattes 4 deutlich kleiner als der Abstand zwischen der
Innenseite der Gehäusewandung 2 und der vorderen
Ecke ist, ist dies auf der rechten Seite des Klappenblattes
4 genau umgekehrt. Hier ist der Abstand zwischen der
Innenseite der Gehäusewandung 2 und der vorderen
Ecke des Klappenblattes 4 deutlich kleiner als der Ab-
stand zwischen der Innenseite der Gehäusewandung 2
und der hinteren Ecke.
[0077] Bei den diversen in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispielen ist die Warmdichtung 10 in einer
Sicke 24 mit einem rechteckförmigen Querschnitt ange-
ordnet. Die Sicke 24 erstreckt sich längs des Umfangs
des in geschlossenem Zustand befindlichen Klappen-
blattes 4. Damit erstreckt sich auch die Warmdichtung
10 längs des Umfangs des in geschlossenem Zustand
befindlichen Klappenblattes 4. Aufgrund der Anordnung
der Warmdichtung 10 in der Sicke 24 schließt die Warm-
dichtung 10 bündig mit der jeweils angrenzenden Innen-
seite der jeweiligen Gehäusewandung 2 ab. Das Klap-
penblatt 4 ist so dimensioniert, dass in der Schließstel-
lung des Klappenblattes 4 zwischen der Stirnfläche 5 des
Klappenblattes 4 und der Warmdichtung 10, die sich
noch nicht durch Wärmeeinwirkung ausgedehnt hat, ein
umlaufender Bewegungsspalt ist.

Patentansprüche

1. Brandschutzklappe (1) mit einem eine Gehäuse-
wandung (2) aufweisenden, vorzugsweise einen
runden oder einen viereckigen Strömungsquer-
schnitt aufweisenden, Gehäuse (3) und mit einem
darin, vorzugsweise mittig auf den Strömungsquer-
schnitt bezogen, zwischen einer Offenstellung und
einer Schließstellung um eine Drehachse herum ver-
schwenkbar gelagerten, vorzugsweise aus Kalzium-
silikat bestehenden, eine Dicke D aufweisenden
Klappenblatt (4), wobei das Klappenblatt (4) zwei
gegenüberliegende durch eine umlaufende Stirnflä-
che (5) verbundene Klappenblattflächen (6) auf-
weist, und wobei die Brandschutzklappe (1) zur La-
gerung des Klappenblattes (4) zwei die Drehachse
bildende auf den Strömungsquerschnitt bezogenen
mittig gegenüberliegende Lagerstellen (7) aufweist
und wobei zumindest eine Lagerstelle (7) durch eine
in dem Gehäuse (3) vorgesehene, vorzugsweise als
Ausnehmung ausgebildete, Aufnahme (11) einer-
seits und durch einen Lagerstift (12) andererseits
gebildet ist, wobei der Lagerstift (12) mit seinem ei-
nen Ende mit dem Klappenblatt (4) verbunden ist,
und mit seinem anderen, gegenüber der Stirnfläche

(5) des Klappenblattes (4) vorstehenden Ende in die
korrespondierende Aufnahme (11) hineinragt, und
wobei die Brandschutzklappe (1) weiterhin zumin-
dest eine aus einem sich bei Wärmeeinwirkung aus-
dehnenden Material bestehende Warmdichtung
(10) aufweist, wobei die zumindest eine Warmdich-
tung (10)
an der umlaufenden Stirnfläche (5) des Klappenblat-
tes (4) vorgesehen ist, wobei im geschlossenen Zu-
stand des Klappenblattes (4) zwischen der Innen-
seite des Gehäuses (1) und der Warmdichtung (10),
die sich noch nicht durch Wärmeeinwirkung ausge-
dehnt hat, ein umlaufender Bewegungsspalt vorge-
sehen ist

und/oder an der Innenseite des Gehäuses (3)
zumindest in dem Teilbereich, der sich längs des
Umfangs des in geschlossenem Zustand be-
findlichen Klappenblattes (4) erstreckt, vorgese-
hen ist, wobei im geschlossenen Zustand des
Klappenblattes (4) zwischen der Stirnfläche (5)
des Klappenblattes (4) und der Warmdichtung
(10), die sich noch nicht durch Wärmeeinwir-
kung ausgedehnt hat, ein umlaufender Bewe-
gungsspalt vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerstifte
(12) gegenüber der sich parallel zu den beiden
Klappenblattflächen (4) erstreckenden Mittele-
bene M des Klappenblattes (4) versetzt zuein-
ander angeordnet sind, wobei der eine Lagerstift
(12) im Abstand A1 in Richtung der einen Klap-
penblattfläche (6) zur Mittelebene M versetzt an-
geordnet ist und der andere Lagerstift (12) im
Abstand A2 in Richtung der anderen Klappen-
blattfläche (6) zur Mittelebene M versetzt ange-
ordnet ist, wobei als Abstand A1 der Abstand
zwischen der Mittelebene M und dem Mittel-
punkt des einen Lagerstifts (12) verstanden wird
und als Abstand A2 der Abstand zwischen der
Mittelebene M und dem Mittelpunkt M des an-
deren Lagerstifts (12) verstanden wird, und wo-
bei die Mittelpunkte der beiden Aufnahmen (11)
in Strömungsrichtung (8) in einem Abstand A,
der sich aus der Summe der Abstände A1 + A2
ergibt, angeordnet sind.

2. Brandschutzklappe (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine Aufnahme
(11) einen Lagertopf (13) aufweist.

3. Brandschutzklappe (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Lagertopf (13) einen nach außen weisen-
den, vorzugsweise umlaufenden, Kragen (15) auf-
weist und dass der zumindest eine Lagertopf (13)
so in die ihm zugeordnete Aufnahme (11) angeord-
net ist, dass der Kragen (15) an der Innenseite des
Gehäuses (3) anliegt und der Lagertopf (13) mit sei-
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nem Endbereich durch die Aufnahme (11) aus dem
Gehäuse (3) herausragt.

4. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einer Aufnahme (11) in dem La-
gertopf (13) eine, vorzugsweise in dem Lagertopf
(13) drehbar gelagerte, Buchse (19) vorgesehen ist,
wobei die Buchse (19) sowohl eine Aufnahmeöff-
nung (16) als auch einen sich in Einführrichtung (17)
gesehen hinter der Aufnahmeöffnung (16) befindli-
chen Freiraum (18) zur Aufnahme des freien Ende
des dieser Buchse (19) zugeordneten Lagerstifts
(12) aufweist.

5. Brandschutzklappe (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass bei zu-
mindest einer Buchse (19) der Freiraum (18) ortho-
gonal zur Einführrichtung (17) gesehen durch eine
Buchsenwandung (20) zumindest in einem Teilbe-
reich, vorzugsweise umlaufend, begrenzt ist, wobei
sich der Freiraum (18) in Einführrichtung (17) gese-
hen, vorzugsweise kontinuierlich, erweitert.

6. Brandschutzklappe (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Buchsenwandung (20) aus vier die viereckige Auf-
nahmeöffnung (16) bildenden Wandungsbereichen
(20’, 20") besteht, wobei zwei der vier Wandungs-
bereiche (20’) eine trapezförmige Form aufweisen
und parallel zueinander ausgerichtet sind und wobei
die beiden anderen der vier Wandungsbereiche
(20") eine rechteckige Form aufweisen und in Bezug
auf die Einführrichtung (17) schräg ausgerichtet
sind, so dass sich der Abstand der Wandungsberei-
che (20") in Einführrichtung (17) gesehen vergrö-
ßert.

7. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Buchsenwandung (20) linear erweitert, wobei die
Steigung S der Buchsenwandung (20) zumindest in
dem Bereich, an dem das Ende des Lagerstiftes (12)
bei der Verlagerung des Klappenblattes (4) zwi-
schen der Schließstellung und der Offenstellung und
umgekehrt entlangfährt, dem Kippwinkel α des En-
des des in dieser Buchse (19) befindlichen Endes
des Lagerstiftes (12) entspricht, wenn sich das Klap-
penblatt (4) in seiner Offenstellung befindet.

8. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeöffnung (16) zumindest einer Buchse (19)
rund ausgebildet ist.

9. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeöffnung (16) zumindest einer Buchse (19)

eckig, vorzugsweise viereckig, ausgebildet ist.

10. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Buchse (19) aus einem Kunststoff, vorzugswei-
se aus Polytetrafluorethylen, besteht.

11. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass bei zu-
mindest einer Aufnahme (11) der Lagertopf (13) und
die Buchse (19) einteilig ausgebildet sind.

12. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das in die
Aufnahmeöffnung (16) eingreifende Ende zumin-
dest eines Lagerstifts (12) einen runden Querschnitt
aufweist.

13. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das in die
Aufnahmeöffnung (16) eingreifende Ende zumin-
dest eines Lagerstifts (12) einen eckigen, vorzugs-
weise viereckigen, Querschnitt aufweist.

14. Brandschutzklappe (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei zu-
mindest einer Lagerstelle (7) die Kontur des in die
Aufnahmeöffnung (16) eingreifenden Endes des La-
gerstiftes (12) auf die Kontur der mit diesem Lager-
stift (12) zusammenwirkenden Aufnahmeöffnung
(16) abgestimmt ist.

15. Brandschutzklappe (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass bei zu-
mindest einer Lagerstelle (7) das in die Aufnahme-
öffnung (16) eingreifende Ende des Lagerstiftes (12)
eine eckige Kontur aufweist und dass die mit diesem
Lagerstift (12) zusammenwirkende Aufnahmeöff-
nung (16) ebenfalls eine eckige Kontur aufweist, wo-
bei die betreffende Buchse (19) drehbar gegenüber
der Aufnahme (11) gelagert ist.

16. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einem Lagerstift (12) das in die
Aufnahme (11) eingreifende Ende und das mit dem
Klappenblatt (4) zusammenwirkende Ende fluchten.

17. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einem Lagerstift (12) das in die
Aufnahme (11) eingreifende Ende und das mit dem
Klappenblatt (4) zusammenwirkende Ende versetzt
zueinander angeordnet sind.

18. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand A1 und der Abstand A2 identisch
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sind.

19. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einer Lagerstelle (7) der von der
Mittelebene M gesehen äußere Bereich zumindest
des freien Endes des betreffenden Lagerstifts (12)
bündig fluchtend in der Ebene der Klappenblattflä-
che (6) liegt.

20. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einer Lagerstelle (7) die Abstän-
de A1 und A2 jeweils größer als die halbe Dicke D
des Klappenblattes (4) abzüglich der halben Dicke
C des in die Aufnahme (11) eingreifenden Endes
des Lagerstifts (12) sind.

21. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei zumindest einem Lagerstift (12) das in die
Aufnahme (11) eingreifende Ende orthogonal zu
dem Bereich der Stirnfläche (5) ausgerichtet ist, ge-
genüber dem der Lagerstift (12) vorsteht.

22. Brandschutzklappe (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Klappenblatt (4) auf seiner umlaufenden
Stirnfläche (5) zumindest eine, vorzugsweise umlau-
fende, Kaltdichtung (9) aufweist.
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